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Vorbemerkung 

Das Problem des strafrechtlichen Ehrenschutzes von Verbänden ist als 
Streitfrage nicht neu. Schon seit nahezu einem Jahrhundert wird die Frage 
nach der passiven Beleidigungsfähigkeit überpersönlicher Einheiten in 
Wissenschaft und Rechtsprechung immer wieder aufgeworfen und lebhaft 
erörtert, ohne daß der einen oder anderen Auffassung der endgültige 
Durchbruch gelungen wäre, der ihre Gegner in die Rolle von Außenseitern 
gedrängt hätte. Und wenn Hurwicz im Jahre 1911 den Meinungsstreit zu 
diesem Problem als "bellum omnium contra omnes" kennzeichnen 
konntet, so hat dieses Bild auch heute noch seine Berechtigung nicht ver-
loren, auch wenn die Zahl derer, die sich generell gegen eine Beleidi-
gungsfähigkeit aussprechen, immer mehr zusammengeschrumpft ist. 

Gerade heute haben die Arbeiten an der Reform unseres Strafgesetzes 
die Frage besondere Aktualität gewinnen lassen. Eine Einigung, die posi-
tiven Niederschlag in dem von der Großen Strafrechtskommission er-
arbeiteten Gesetzentwurf gefunden hätte, ließ sich auch hier nicht 
erzielen. Man sah vielmehr bewußt von einer Stellungnahme des Gesetz-
gebers ab und überließ so auch künftig Rechtsprechung und Rechtslehre 
die Entscheidung des umstrittenen Problems!. 

Aus dieser Sachlage rechtfertigt sich die vorliegende Untersuchung 
auch angesichts der nicht gerade spärlichen Literatur auf diesem Gebiet. 

Die Frage, ob neben der Einzelperson auch Gesamtheiten irgendwelcher 
Art beleidigt werden können, ist nicht in erster Linie nach rein kriminal-
politischen Gesichtspunkten zu entscheiden. 

Eine Antwort läßt sich nur aus dem Wesen der Beleidigung und des 
durch sie verletzten Rechtsgutes gewinnen. überpersönliche Zusammen-
schlüsse mögen in ihrem Prestige schutzwürdig sein, ob sie beleidigungs-
fähig sind, ist nur zu entscheiden, wenn zuerst geklärt wird, was Beleidi-
gung eigentlich ist und wogegen sie sich richtet. Eine kritische Ausein-
andersetzung mit den zur Frage der Verbandsbeleidigung vertretenen 
Ansichten ist damit, will sie nicht Gefahr laufen, sich in ausschließlich 
rechtspolitischer oder sogar weltanschaulich gefärbter Argumentation zu 
verlieren, von selbst auf die dogmatischen Grundlagen verwiesen. Denn 
rechtfertigt das zugrunde gelegte Ehrverständnis den zur Verbandsbelei-
digung eingenommenen Standpunkt, so mag über Einzelheiten der Aus-

1 S.873. , 
2 Vgl. Entwurf 1962 S. 313 f.; Lange, Niederschriften 9 S. 96; Dreher, Nieder-

schriften 9 S. 97. 
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gestaltung und Abgrenzung diskutiert werden können, im grundsätz-
lichen ist eine Auseinandersetzung nicht möglich. Es erscheint deshalb 
ebenso notwendig wie sinnvoll, bereits im Vorfeld des zu untersuchenden 
Problems anzusetzen und, von der zumeist anzutreffenden Art der Be-
handlung abweichend, der grundsätzlichen Frage nach dem Wesen der 
Beleidigung nachzugehen. Das Ziel kann hier nicht sein, einen möglichen 
rechtswissenschaftlichen Ehr- und Beleidigungsbegriff herauszuarbeiten, 
um dann seine Anwendbarkeit auf Gesamtheiten zu prüfen; die Aufgabe 
geht vielmehr dahin, anhand der gesetzlichen Bestimmungen das Wesen 
der Ehre und der Beleidigung zu ermitteln, wie es dem geltenden und, 
sollte der Entwurf 1962 Gesetz werden, damit auch dem künftigen Recht 
zugrunde zu legen ist. Sicherlich mag es hier nicht nur einen Ehr- und 
Beleidigungsbegriff geben. Gerade deshalb aber scheint es berechtigt, das 
heute in Literatur und Rechtsprechung ganz überwiegend anzutreffende 
Ehrverständnis nicht als das allein richtige unumstößlich vorauszusetzen, 
sondern die Frage aufzuwerfen, welcher der verschiedenen möglichen 
Ehrbegriffe nach seiner inneren Geschlossenheit und seinen praktischen 
Konsequenzen in der Anwendung auf das Beleidigungsrecht den Vorzug 
verdient. Hier soll die Untersuchung ansetzen. Und von hier aus wird 
dann zu prüfen sein, ob das so gewonnene Ehr- und Beleidigungsverständ-
nis neben der Einzelperson auch überpersönliche Zusammenschlüsse, und 
wenn ja, welche, in den strafrechtlichen Schutz einbeziehen läßt. 

In ihrem Aufbau gliedert sich die Arbeit in vier Teile. 
Im ersten Teil erscheint es angezeigt, das Thema zunächst abzugrenzen 

gegen eine verwandte Rechtsfigur, die Kollektivbeleidigung als Beleidi-
gung einzelner unter zusammenfassender Bezeichnung, was ein genaueres 
Erfassen der andersgearteten dogmatischen Struktur ermöglicht. 

Eine gedrängte übersicht über die neuere Entwicklung und den heuti-
gen Stand der Meinungen soll im zweiten Teil der Arbeit mit dem zur 
Untersuchung gestellten Problem vertraut machen. 

Die Auffassung, daß für die Entscheidung der Frage das Wesen von 
Ehre und Beleidigung bestimmt werden muß, wird im dritten Teil zu einer 
eingehenden Erörterung der begrifflichen Grundlagen führen. 

Auf dem Ergebnis dieser Untersuchung baut sich dann im vierten Teil 
der Arbeit die Prüfung der Frage auf, ob es das gewonnene Beleidigungs-
verständnis erlaubt, den Ehrenschutz auf überpersönliche Zusammen-
schlüsse auszudehnen, nachdem zuvor der Nachweis versucht wird, daß 
der innere Zusammenhang zwischen Ehrsicht und dem zur Frage der Ver-
bandsbeleidigung eingenommenen Standpunkt jeweils auch durchweg die 
Problembehandlung in Literatur und Rechtsprechung bestimmt. 

Eine kurze überprüfung der Antwort unter kriminalpolitischen 
Erwägungen wird die Arbeit abschließen. 



1. Kapitel 

Die Kollektivheleidigung 

J. Beleidigung einer Gesamtheit und Kollektivbeleidigung 
Für den flüchtigen Blick besteht zwischen der Beleidigung einer Per-

sonengesamtheit und der Kollektivbeleidigung als Beleidigung mehrerer 
einzelner unter einer zusammenfassenden Bezeichnung eine enge Ver-
wandtschaft, die sich vor allem in der Ähnlichkeit der Erscheinungsform 
ausprägt. 

Ob man die Münchener Polizei der Anwendung rüder Gestapometho-
den bezichtigt oder sich über die Orgien der Studentenverbindung X 
ergeht, ob gegen einen Verlag der Vorwurf pornographischer Tendenzen 
erhoben oder die hessische Richterschaft als korrupt abgetan wird - ein 
wesenhafter Unterschied scheint hierin nicht zu bestehen. Und in der Tat 
sind die Grenzen der Kollektivbeleidigung und der Beleidigung einer 
Gesamtheit oft flüssig. Dies ergibt sich schon daraus, daß "die Grundlage 
zum mindesten, der tatsächliche Vorgang, der den Ausgangspunkt bil-
det, ... in beiden Fällen derselbe" ist1• Sachverhalte, in denen sich eine 
beleidigende Äußerung auf eine Mehrheit von Personen bezieht, nötigen 
deshalb immer zu einer doppelten Fragestellung: 

1. Ist die Gesamtheit als solche beleidigt? 
2. Sind die einzelnen, der Gesamtheit zuzurechnenden Personen in-

dividuell beleidigt? 
Diese differenzierende Betrachtung ist notwendige Folge der Erkennt-

nis, daß, trotz der teilweise engen Verknüpfung, beide Rechtsinstitute ihrer 
dogmatischen Struktur nach in keinem Zusammenhang stehen und im 
Kern scharf voneinander zu trennen sind2• Während hier die Gesamtheit 
als solche Gegenstand des Angriffs ist und verletzt wird als verselbstän-
digter und von der Summe der Einzelglieder losgelöster Träger des von 
der Strafbestimmung geschützten Interesses, sind es dort die einzelnen 

1 Hammeley S. 3. 
2 Vgl. Liepmann S.350; Schlosky S.86; Graf Lehndorff S.15. Siehe auch 

Hammeley S.3: Das alte Problem der passiven Beleidigungsfähigkeit von 
Personengesamtheiten und das der Beleidigung durch Kollektivbezeichnung 
- "beide von jeher scharf voneinander geschieden und doch zusammen 
behandelt, in einem unverkennbaren Gegensatz stehend und doch wieder 
verwandt". 


